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311m I mai 1939:

Es gelIt nitht anbers‚  
Arbeit muß Freude bereiten

Wi. Arbeit muß Freude bereiten? Da stimmt
wohl was nicht. Wie kann man an der Schufterei
und Schinderei Freude haben?

So wird vielleicht mancher Leser dieser Zeilen
zunächst ausrufen. Er hat unrecht. Der Sinn der

Arbeit liegt gar nicht darin, ein notwendiges Uebel _

zu erfüllen, indem man durch die Arbeit sich sein

Brot verdient. Eine solche Auffassung der Arbeit

hat in der vornationalsozialistischen Zeitin Deutsch-

land dazu geführt; daß man in der Arbeit etwas

zwar Notwendiges und Zweckmäßiges, aber trotz-

dem Lästiges sah.

Die Arbeit war Ware.· Sie wurde genau so «ge-
wertet, wie die Werkstoffe. Selbstverständlich muß
heute die Arbeit auch in die Preise der Erzeugnisse
einkalluliert werden. Fiir den arbeitenden Volks-
genossen ist aber Arbeit mehr als ein Kalkulationss
objekt. Arbeit ist Lebensäußerung.

Wir sagen: Arbeit adelt. Wie kommen wir
dazu? Jn dem großen Schöpfungswerk wird von

der Allmacht immer wieder das nackte Leben in
diese Welt neu hineingestellt Allen Geschöpfen

dieser Erde ist« ein körperliches Dasein gegeben

worden. Die Pflanze. wie das Tier oder der Mensch

sind sichtbarlich Körper. greifbare Materie. Neben
dem sichtbaren Körper ist aber von der Vorsehung
den Menschen der Geist und die Seele gegeben

worden. Das muß den Menschen in irgend einer
Form verpflichten. Diese Verpflichtung liegt darin.
daß dem in der Schöpfung geschaffenen Leben
nunmehr eine Gestaltung gegeben werden muß.
Diese Lebensgestaltung ist die Arbeit. Die Arbeit ist
also ein Auftrag der göttlichen Vorsehung an den

Menschen und damit ein unmittelbarer Anschluß

an die Schöpfung selbst. Aus diesem Grunde ist
eben Arbeit tatsächlich keine wesenlose Funktion.
sondern Ausdruck des pulsierenden Lebens. Arbeit
gehört zum Leben der Menschen genauso wie das
Atmen. die Aahrungszunahme oder die geistige
Entwicklung. Dieser göttliche Auftrag an die Men-
schen, zu arbeiten, ist ein unumstritten edler Auf-

trag. Deshalb ladelt Arbeit.

sWo nun heute noch ans Grund von Verständnis-
« losigkeit, falscher Arbeitsaussassung oder auch Bös-

willigkeit diese adlige Mission der Arbeit und des
Arbeitens noch nicht erkannt ist, kommt es vor, daß

die Arbeit lustlos und unfreudig gemacht wird. Es

ist unsere Aufgabe, dem richtigen Sinn der. Arbeit
Geltung zu verschaffen.

Gelingt das, dann erzeugt Arbeit Freude. Der
1. Mai, der Tag der Arbeit, muß ein Freuden-

tag sein. Nicht - so, daß man vielleicht etwas mehr

Alkoholmengen vertilgt als sonst und dadurch eine

unnatürliche Ausgelassenheit verursacht, die man
dann Freude nennt, der aber am nächsten Tage
bereits wieder die Unfreude folgt, sondern so, daß

man sich ganz besonders auf das Wesen der Arbeit
besinnt.

Da die Arbeit Lebensausdruck ist, ist die Arbeit
abhängig vom Leben. Ein gesundes Leben kann

aber nur freudig sein. Beobachtet man irgendwo ein«

unfreudiges. vielleicht auch verzagtes oder unwillig
ertragenes Leben. dann fehlt diesem Leben die na-

türliche Gesundheit, dann ist es krank.

Unsere Aufgabe ist es, das Leben durch die Ar-

beit so zu gestalten, daß die gesunde Kraft des

Lebens zum Ausdruck kommt. Diese aber ist und
muß aus alle Fälle optimistisch sein-, sie« muß die



Seite 288

Lebensstärke und das Wachsen bejahen. Die Freude

ist Lebensinhalt,· die Unfreude jedoch eine wider-
natürliche Störung des Lebensinhalts -

Jedes Leben ist nach den Naturgesetzen der gött-
lichen Vorsehung Kampf. Demnach muß auch Ar-
beit Kampf fein. Nicht ein unschdner Konkurrenz-

kampfg der sich in Unanständigkeitund Gehässigkeit,
in Hinterlist und. Uebervorteilung auswirkt, sondern
ein? Kampf um die bestmögliche Herausstellungder
Lebenskräfte in unserem malte. Die Vorsehung-

kennt kein Schlarassenleben, sie kennt auch kein Da-

seins ohne Arbeit; Menschen, die ohne Arbeit zu -
verrichten, ein Schmarotzerdasein führen,- haben sich

eigentlich aus dem Lebenskörper ihres Volkes aus-
geschieden Sie werden über kurz oder lang das auch
spüren müssen. · .

Die schönste Freude in der Arbeit besteht in der
besten Entwicklung der Arbeit. Eine gut und best-.

Ein tsandwerlnmeister schildert [eine neimnt:
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entwickelte Arbeit aber ist nicht sundamentiert in

der Erzeugung schlechthin, sondern in der Sch öd s-
« fu n g. Schöpferische Arbeit ist gerade das Kenn-
zeichen des Handwerks Deshalb ist für den Hand-
„werter der 1. Mai fein besonders schöner Feiertag.

·Er- soll der-Tag der Besinnlichkeit auf das schöpfe-
rische Geschehen in der handwerklichen Arbeit fein.
Er soll der Tag der Freude über das sschdpferische

. Können fein. Er- soll Impuls geben für neues
schöpferisches Arbeiten. So wollen »wir Handwerker
den 1.·Ma"i Begeben. - « · ·- -

»Die Freude an diesem Tage soll uns Kraft geben

für eins weiteres Halm soll in. uns schivferisches
Empfinden erwecken. soll unseren Geist zur For-
mung dieses schöpferischen Empfindens anleiten, auf
daß dann unsere Hand das werkt. und zwar freudig

wem. was wir als- deutsche Menschen empfunden
und in unserem guten deutschen Geiste im schöpferis

_ schen Entwurf geformt haben.

Bring, die liandwerlierstadi an der über.
Wenn man in der Fremde von Briegspricht, daß

ersteht Vor dem geistigen Auge das Bild einer schö-
nen hellen Stad mit sauberen Straßen und Plätzen,
berühmt durch die tadellose Pflasterung Alte Ge-
schichte raunt um Bauten aus längst Vergangene-n
Sagen, rauschende Marschmusik lebt auf, weiße
Segel ziehen verlockend in die Ferne und über dem
allen liegt die Sonne und segnet das weite frucht-
bare Obertal. Das ist Bring die Stadt der Hand-«
Werber Und Soldaten. die Stadt der Gärten »und ..
Prpmeuademdie Stadt der Neunten-. die auf die-
sem-. chöven Fleckchens lesischex Erde den Frieden
des· ebensabends gerii en. Sa, Brieg istvsor allen
Dingen eine Handwerkerstadt. Schon die ältesten
Urkunden - im Ratsarchid bestätigen « diesen Aus-
spruch »und der Bau und die Anlagen der Straßen,
sdwie ih"re"’Aamensg·ebung nach (Bewerten, die dort
wbhnten, beweisen das dem ,prüfenden Beschauer.
Von der Zeit der Türkengefahr, bis zur (Eroberung
der Stadt durch die Bayern unter Aapoleon im
Jahre 1807 war Brieg eine Festung. Nun, dadie
Wälle. und Bastionen keinem Zweck mehr dienen
konnten, wurden sie als Promenade dem Volke er-
schlossen und bieten als prachtvoll gepflegte Grün-
gärtel mit ehrwürdigen Bäumen, makellosen Nasen-
teppichenz und reizvollen Blumenanlagen das stolze
Schmuckstück dieser Stadt. · -
»Ein Park im Süden der Stadt-, mit großem
Teich und den Anfängen eines Tierparkes ein«
Stadion und ein wunderbares Strandbad vervoll-
ständigen das Bild von Brieg als einer modernen-
fortschrittlich eingestellten Stadt.

fAuch der Gemeinschaftsgeist, wie ihn der Führer
beiallen Deutschen weckte, fand seinen sichtbaren-
Ausdruck in der-aus einer alten Festun sbastion
erstehenkden Weihestätte in Form eines äreilichts

theaters für Gemeinschastsveranstaltungen ganz
großen Stils.
Der Fliegerhorst der Wehrmach-t, der sich bei

Hermsdors anschließt, zeigt feine spürbare Wirkung
in den Luftvorführungen, die sich als Uebungen der
Piloten oft über der Stadt abspielen und ein Bild
geben vom sliegerischen Können unserer wehrfähigen
Jugend. » · .
Das Stadtbild am Sonntag wird Von unseren

Soldaten beherrscht. Schneidig in Kleidung und
Haltung bedblkert dass junge Volk Promenaden,
Stadtwald und Sportplätze Die Kapellen der
Wehrmacht konzertieren in den Gärten abends wird
in den Sälen der Stadt getanzt und bei schlechtem
Wetter sind die drei guten Lichtspielhäuser und das
dieses Jahr modernisierte Stadttheater gern aufge-
suchte Unterhaltungsstätten.«
Aber in Brieg wird auch gearbeitet, anstrengend

und zielbewußt. Aus kleinsten Anfängern heraus
entstanden Vor beinahe 100 Ja ren zwei Geschäfts-
bücherfabriken, die über 1000 enschen Arbeit und
Brot geben. Eine Leder abrik, beinahe ebenso alt,
liegt am Oderkanal und i re Arbeit wird im ganzen
Reiche gewertet. » · -

Zwei Maschinenfabriken Großtis lereien und
eine Anzahl Handwerksbetriebe aller ranchen und
Größen bis herab zum Einmannbetrieb vervoll-
ständigen das Bild von der Arbeit, dem tätigen
Alltag der Stadt Brieg. ·

Einen wichtigen Faktor im Arbeitsleben der
Stadt Brieg stellt das Baugewerbe dar. Ist das
Baugewerbe Von jeher, infolge seiner Schlüsselstel-
lung der Gradmesser für den Austragsbestand
des gesamten Handwerks, so hat es in der Entwick-
lun Briegs seit der Machtübernahme durch den
Firen einen hervorragenden Anteil. Und was ist
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nicht alles in diesen gesegneten Jahren in dieser
Stadt entstanden? Stadtrandsiedlungen, Landhäus
ser, Wohnblocks nach neuesten Forschungsergebs
nissen und. Villen.
Auf ihren Ruf als Garten-« und Nentnerstadt

sind in den letzten 20 Jahren viele Nentner aus den
Grenzgebieten und allen Teilen Schlesiens in Brieg .
seßhaft geworden. Weil gerade die nähere Umge-
bung Briegs durch den herrlichen Stadtpark, die
Vromenaden und die Ausslugsorte der Umgegend
besondere Anziehungspunkte sind. Auch weiterhin
steht für Siedlung und Eigenheim günstig gelegenes
Baugelände zur Verfügung. Auch ist die Stadtge-
meinde Brieg für jeden Zugang an Baulustigen
entgegenkommend,« sodaß interessierten Kreisen im-
mer wieder Brieg als geeigneter Nuhesitz wärm-
stens empfohlen werden kann.

Es ist schwer, im Rahmen dieses kurzen Aufsatzes
des Brieger Handwerks und vor allem seiner Auf-
tragsbedürfnisse erschöpfend zu behandeln. Das
Bangewerbe mit seinem Aufblühen gab seit 1983
allen Handwerkern, die mit ihm zusammenhängen,
gesunden Auftrieb. Die Auswirkung des Vierjahress
lDlanes, vor allem die Einführung der Austauschs
4stoffe gab allen Handwerkern, vom Großbetrieb bis
herab zum Einmannbetrieb Gelegenheit ihr« Kön-
nen und Vorwärtsstreben unter Beweis zu stellen.
Die frische ·" Luft der neuen Zeit, die straffe Organi-
sation der Jnnungen und der Befehl des Führers
zur Leistungssteigerung hat jeden Handwerker aus
dem Trott eines kleinlichen Alltags herausgerissen
undhtihn einsatzbereit für große Anforderungen ge-
ma .
Die Standarten der SA., die früh schon durch die

vom Klassenhaß gepeinigte Stadt getragen wurden,
haben ihr symbolhaftes Losungswort bis heute in
ungeminderter Kraft erhalten. Das ,,Deutschland er-
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wache«, welches die deutschenfMenschen zu neuem
Gemeinschaftsleben zusammenführte, dem größten
Feind unserer Kultur und Arbeit. dem Juden, aus
den Mauern der Stadt verjagte,« dieses ,,Deutsch.-
land erwache« ist nun der Kampfruf geworden für
den friedlich-en, segensreichen Werkkampf der Arbeit.
Das Brieger Handwerk hat diesen Leistungs-

. kampfan der ganzen-Front aufgenommen und geht
systematisch unter Führung ihres Kreishandwerks-
meisters an die Lösung der Aufgaben.
Die Ausbildung des. Nachwuchses in Werkstatt,

Berufsschule und weltanschaulicher Gleichsch-altung,
die Hebung des Standesbewußtseins bei Meistern
und Gesellen und deren Ausrichtung auf die großen
Ziele der Politik und der wirtschaftlichen Aufgaben,
ist wohl die tiefgreifendste Forderung des Tages.
Aber nicht minder wichtig sind die Fragen der

wirtschaftlichen Stabilisierung der· Handwerksbe-
triebe: Rohstoffbeschaffung und -Bereitstellung,
Kreditgewährung und die damit zusammenhängen-
den Fragen und die Erweiterung der Auftragsdecke,
die in manchen Gewerken immer noch zu kurz ist.
Je konzentrierter sich die Handwerkerschaft des Krei-
ses um ihre Führungsammelt, je straffer diese Füh-
rung die Zügel der Bedarfsdeckung in der Hand
hat und die Uebersicht über alle Vorgänge im hei-
mischen Handwerk behält, desto sicherer und schneller
können Mängel und Härten behoben werden.
So ist das schmucke Gewerbehaus am Wall-

graben der Vromenade die Zentralstelle aller Ar-
beit am und im Brieger Handwerk. Von hier aus
gehen die Anordnungen des Reichsführers des
deutschen Handwerks an die letzte Instanz, den
Handwerksmeister. Hier werden allen Fragen des
täglichen Leistungskampfes die Antworten zuteil
und hier ist auch die Stelle, welch-e die Aufträge
in die richtigen Hände zur Ausführung übergibt.

· littnltlerilklier Baultlimukli
.Nach einer zschmuckarmen Bauperiode ist der

-Sinn für künstlerischen Bauschmuck wieder neu
geweckt worden. Selbstverständlich soll nun nicht
etwa an der pseudokünstlerischen, protzenhaften oder«
verkünstelten Fassadengestaltung und den über-
ladenen Jnnenausschmückungen einer liberalistischen
Bauepoche angeknüpft werden, sondern dort, wo
an guten Vorbildern und Ueberlieferungen die Er-
kenntnis zum ehrlichen Wollen und zu höchster
Wertleistung gegeben ist. So verstanden, wird das
Blickfeld des Schönen erschlossen und erweitert.
Dem deutschen Jugendherbergswerk ist hier eine

besonders große und dankenswerte Aufgabe zuge-
fallen, da die Jugendherbergen fast immer beherr-
schend in der Landschaft stehen und die wandernde
Jugend hier ständig Gelegenheit hat,· die Aus-
drucksformen eines ehrlichen Gestaltungswillens
nachhaltig in sich auszunehmen. Ein schöner Schluß-·
stein über dem Hauseingang, eine Vortalumrah-
mung oder eine handwerksechte Schmiedearbeit, eine
Wandbemalung des Tagesraumes, eine Sgrafith
malerei oder ein geschmackvoller Beleuchtungskörss

per tragen dazu bei, den Beschauer zu fesseln und
ihm, die besonderen Merkmale dieser oder jener«
Jugendherberge einzuprägen. Besonders seien hier
genannt die Ausgestaltung des Tagesraums der
Hirschberger Jugendherberge, sowie der Bauschmuck
der Jugendherbergen in Dramatal und auf dem
Annaberge in Oberschlesien, die zu den schönsten
Jugendherbergsbauten Deutschlands zählen.

Stärker als « bisher wird bei Neubauten von
Jugendherbergen von Keramikschmuck Gebrauch ge-
macht « und zwar sowohl als figürliche oder orna-
mentale Darstellungen an Keramikportalen, die in
Verbindung mit einem schönen Backsteinhaus eine
harmonische Materialzusammenstellung ergeben oder
auch als Raumschmuck für Eingangshallen und
Aufenthaltsräume. Hier seien besonders die Arbei-·
ten in den Jugendherbergen Muskau und Görlitz
erwähnt, die außerdem noch bemerkenswert sind,
weil hier die Verarbeitung keramischer Erzeugnisse

 

sein bodenständiges Handwerk von der Gewinnung
der Tonerde bis zum handgefertigten Keramik-
schmuck darstellt.

 

[Eine Empfehlung lohnt [in]! Spezialbeirleb nur Felnlackleruna out
alle u. neue Möbel In allen Farbtönen

Bautz an Gitschel, Maler- u. Lackierbetrleb, Breslau.Vinzenzsir. 10 - Ruf 437 65
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autonome Antrag-n n. taube von Nichtseiiebern werd.
nicht beantwortet. Ritckworto ist fürsorglich betrufiiaen

. Anfragen nur an die Verlagsgenossenschaft. I

872. erchiteltenhonorar.

F r ag e: Ich will ein Haus bauen und habe von
einem Bauunternehmer die erforderlichen Zeichnun-
gen machen lassen. Der Preis dafür kommt mir sehr
hoch vor, er verlangt 176 AM. und es ist nur ein
kleines Häuschen. Bin ich verpflichtet, ihm die Bau-
ausführung zu übertragen, oder kann ich dies einem
anderen Unternehmer übertragen? Wie ist die
Rechtslage? H. K. in G. M. Bez. OS.

Antwort: Die Arch-itekten, zu denen sowohl
freiberuflich als auch baugewerblich tätige Architek-
ten, wie Baumeister und auch Bauunternehmer ge-
hören, sind verpflichtet, das Honorar für ihre Lei-
stungen""""nach den Grundsätzen der Gebührenord-
nung der Architekten vom 15. 7. 35 zu berechnen.
Die Gebühr richtet sich nach der Höhe der Herstel-
lungssumme und nach der Bauklasse, der das Werk
angehört. -- Unter der Voraussetzung, daß die Ge-
samtbaukosten des in Frage kommenden Hauses
15 000 NM. betragen, errechnet fich die sogenannte
volle Gebühr des Architekten für die gesamte Pla-
nung und-Durchführung, angefangen mit dem Vor-
entwurs und endigend mit der Abrechnung auf 6,05
v. H. Das hieße also, daß dies volles Gebühr im vor-
liegenden Falle sich auf rd. 900 RM. beläuft. Da
Sie jedoch durch den Bauunternehmer anscheinend
nur den Vorentwurf und die endgültige Lösung der
Aufgabe in Form des Entwurfes ausführen ließen,
ist der Unternehmer berechtigt, für seine Teilleistung
25 v. H. der vollen Gebühr, das sind 225 AM. zu
verlangen. Für die Herstellung der für die bau-

 

 

   

 

 

polizeiliche Genehmigung erforderlichen Bauvorlas ·
gen wären weitere 5 v. H. und für die »Maßen- und
Kostenberechnung weitere 10 b. H. fällig. Diese Be-
träge muß jeder Architekt fordern, gleich ob er den
Auftrag für die Bauarbeiten erhält, oder nicht. —-
Da der Bauunternehmer in Ihrem Falle nur 176
AM. berechnete, ist allem Anschein nach die Her-
ftellungssumme geringer als Von uns angenommen.

Sollten Sie dem Bauunternehmer nicht etwa be-
reits die Bauausführung übertragen haben, so sind
Sie ohne weiteres berechtigt, den Auftrag zur Aus-
führung der Arbeiten, einem anderen Unternehmer
zu erteilen. Der zweite Unternehmer benutzt dann
die von dem ersten angefertigte und diesem be-
zahlte Zeichnung und irgendwelche diesbezügliche
Verpflichtungen bestehen gegen den zweiten Unter-
nehmer nicht. Der erstes Unternehmer hat‘ alfo kein
Anrecht auf die Ausführung der Arbeiten, trotzdem
er die Zeichnung angefertigt hat. Selbst wenn Sie
diesem den Auftrag bereits erteilt haben sollten,
können Sie ihm vor und während der Ausführung
lederzeit den Auftrag entziehen. In diesem Falle
haben Sie ihm aber den entgangenen Gewinn, über
dessen Berechnung besondere Bestimmungen— be-
lieben, zu ersetzen. · Bi.
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873. Schadenersah des Vermieters bei Gewährung
- einer Räumungssrist.

Frage: Ich habe gegen die Eheleute As. Räu-
mungsklage erhoben und mit ihnen im Iahre 1938
einen gerichtlichen Vergleich geschlossen, in dem sie
sich zur Räumung der-Wohnung bis zum 28. 2. 39
berpflichteten. Im Dezember 1938 habe ich mit
einem anderen Mieter einen neuen Mietvertrag
geschlossen, wonach ich ihm am 1. 3. 1939 die frag-
liche Wohnung zu überlassen hatte. Als die Ehe-
leute A. am 1. 3. 39 nicht auszogen, habe ich dem
zuständigen Gerichtsvollzieher Näumungsauftrag
erteilt, der auch sofort Näumungstermin anberaumt
hat. Die (Eheleute A. haben um Vollstreckungss
schutz gebeten, daraufhin wurde die Zwangsraus
mung einstweilen eingestellt. Nach einem Termin
am 16. März 1939 wurde der Vollstreckungsschutzs
antrag der Eheleute A. aber zurückgewiesen, am
21. 3. erfolgte Zwangsräumung und der neue Mie-
ter konnte einziehen. Er verlangt nunmehr von mir
Ersatz des entstandenen Schadens, weil er bis zu
dem verspäteten Einzug im Hotel wohnen mußte.

Bin ich verpflichtet, Schadenersatz zu leisten, ob-
wohl mich kein Verschulden trifft?

- ' A. G. in “R. Bez., Bresl.

Antwort: Die Frage, ob dersVermieter Scha-
denersatz zu leisten hat, ift bisher in Schrifttum und
Nechtsprechung bestritten gewesen, wird aber nun-
mehr allgemein bejaht. Bisher wurde die Ansicht
vertreten, daß in dem Vermieten einer Wohnung
von einem bestimmten Termin ab nicht ohne weite-
res das Versprechen des Vermieters liegt, dafur
aufkommen zu wollen, daß die Wohnung unter
allen Umständen rechtzeitig bezogen werden kann,
sondern nur, daß«sie überhaupt zur Verfuguiig ge-
stellt wird. Der Vermieter war nur verpflichtet,
alles zu tun, damit sie rechtzeitig beziehbar ist.

Diese Ansicht ist unserer Meinung nach nicht
richtig. · ·

Es mögen zwar Mietverträge vorkommen, nach
welchen der Vermieter nur verpflichtet ist, alles zu
tun, damit die Wohnung rechtzeitig beziehbar ift,
nach welchen der Vermieter also keinerlei Garantie
übernimmt, daß die Wohnung unter allen Umstän-
den rechtzeitig bezogen werden fann. In solch einem
Falle hat der neue Mieter entsprechend seinen be-
schränkten Vertragsrechten den durch den Aichtauss
zug des alten Mieters entstandenen Schaden auch
selbst zu tragen.

In der Regel werden derartig ausdrücklich be-
schränkte Mietverträge aber nicht geschlossen. Regel-
mäßig heißt es vielmehr in jedem Mietvertragk
»Das Mietverhältnis beginnt mit dein . «. .«..Diese
Erklärung ist ganz klar und unzweideutig, sie be-
stimmt für die Leistung des Vermieters einen be-
stimmten Zeitpunkt nach dem Kalender. An der-
artig klaren Vertragsbestimmungen kann auch nicht
herumgedeutet werden. Sie sind nicht auslegungsk
fähig, auf sie muß sich der neue Mieter verlassen
können. Feststehender Grundsatz ist, wie dasNeichss
gericht oft ausgeführt hat, daß jede Partei ihre Er-
klärungen indem Sinne gegen sich gelten lasfen
muß, in dem sie von der anderen Partei nach Treu

 

und Glauben und nach der allgemeinen Auffassung
im Verkehr verstanden werden lernte. Der innere
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Vorbehalt des Vermieters, nur für größtmöglichstes
Handeln einzustehen,« daß der neue Mieter den
Mietraum erhält, aber ohne Garantieübernahme,
daß dieses-Handeln auch von Erfolg ist, ist rechtlich
bedeutungslos Der Vermieter übernimmt also
grundsätzlich, wenn nichts anderes ausdrücklich ver-
einbart werden« ist, die Verpflichtung und die Ga-
rantiez von einem bestimmtenKalendertage ab dem
neuen Mieter den Besitz und den Gebrauch der
Mieträume zu überlassen.

' Abgesehen von dem Inhalt des zwischen Vermie-
ter und neuen Mieter abgeschlossenen Vertrages ist
sur die Frage des Schadenersatzanspruchies von Be-
Deutung, wie die Aichtfähigkeit des Vermieters zur
Gewährung des unmittelbaren Besitzes und des
Gebrauchs der Mieträume an den neuen Mieter
rechtlich u charakterisieren ist, ob anfängliche oder
nachträglfge Unmöglichkeit vorliegt. Zweifellos han-
delt es si um eine anfängliche, denn die im Zeit-
punlt der Erfüllung bestehende Unmöglichkeit für
den Vermieter, dem neuen Mieter den Besitz und
Gebrauch der Mieträume zu verschaffen, war schon
bei Eingebung des Vertrages vorhanden. Sie ist
nicht erst später durch die Herausgabeverweigerung
des früheren Mieters entstanden, sondern diese hat
lediglich klargestellt, daß die ursprüngliche Unmög-
lichkeit des Vermieters zur Vertragserfüllung nicht
später durch die Aufgabe der Mieträume durch den
bisherigen Mieter behoben worden ist. Anfängliches
Unvermögen ist aber vom Gesetz weder als Be-
freiungsgrund nach § 275 BGB., noch als Nich-
tigkeitsgrund emäß § 306 BGB. berücksichtigt, weil
mit der Verpglichtung zur Leistung der Schuldner
auch die Haftung für seine Leistungsfähigkeit zur
Zeit der Verpflichtung übernimmt. Daraus folgt
aber, daß es auch ganz unerheblich ist, ob den
Vermieter ein Verschulden trifft. Der Vermieter ist
deshalb nach den allgemeinen Bestimmungen über
den gegenseitigen Vertrag s(§§ 284, 286, 326, evtl.
325 BGB.) schadenersatzpflichtig, gleichgültig ob-
der bisherige Mieter dein Vermieterjgegenüber im
Verzuge ist. schadenersatzpflichtig ist oder nicht,. oder
ob er nicht auszieht, weil ihm qRc‘iumungßfriften gei- .
geben find.

In Ihrem Fall bestand die Unmöglichkeit, dem
neuen Mieter den Besitz der Bäume am ’1. 3. 1939
zu beschafer schon bei Vertragsschluß. Die Meige-
runa der» Eheleute A., am 1. 3. 39 auszuziehen,
stellte dies nur klar. Sie müssen daher für den
Schaden des neuen Mieters auf Grund der im
Vertrage enthaltenden stillschweigenden Garantie
und- der- allgemeinen Bestimmungen über den ge-
genseitigen Vertrag eintreten.

Die Haftung des Vermieters ergibt sich aber
außerdemnoch aus einem anderen rechtlichen Ge-
sichtspunkt.

Nach § 541 BGB. hat der Vermieter dem Niies
tersür den entstehenden Schaden u. a. dann einzu-
fiebert, wenn dem Mieter durch das schon bei Ver-.
tra sabschluß vorhandene Recht einesDritten der
Ge rauch der Mietsache entzogen —- oder wie in
der Nechtsprechung allgemein anerkannt ist —wegen
dieses Rechtes überhaupt nicht erst überlassen wird.
UntergsRecht im Sinne dieser Bestimmung ist zwei-
sellos der auf Grund des Mietvertrages erworbene
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Besitz des Vormieters anzusehen. Dies ist auch
richtig, denn die aus § 5241 BGB. sich ergebende
Haftung beruht ebenfalls auf der vom« Vormieter
übernommenen stillschweigenden Garantie.

Gleichgültig ist dabei auch, ob der frühere Mie--
terbei Beginn des neuen Mietvertrages dem Ver-
mieter gegenüber noch zum Besitz dersMieträume
berechtigt ist, ob also sein eigener Mietvertrag noch
läuft oder infolge einer bewilligten Näumungsfrist
als fortbestehend gilt. Dem neuen Mieter gegen-
über besteht auf alle Fälle der-Besitz und damit
die Berechtigung, ihn von dem Gebrauch der Miet-
sache auszuschließen - «

In Ihrem Falle ist dem Mieter der rechtzeitige
Gebrauch der Mieträume durch den auf Grund
des Mietvertrages erlangten Besitz der Eheleute A.
entzogen worden. Daß die Eheleute A. nach dem
gerichtlichen Vergleich den Besitz zum 1. 3. 39
hätten aufgeben müssen, daß Sie also an dem
Weiterverbleiben, zumal Sie auch die Zwangs-
räumung alsbald« durchgeführt haben, kein Ver-
schulden trifft, ist ohne Einfluß. Sie haften somit
auch gemäß § 541 BGB. und haben somit in
jledsem Falle dem neuen qJl'tieter Schadenersatz zu.
ei ten. · « . '

8711." Pfändung von B-anfparguthaben? · .
F rage: Ein Kunde von mir, der Beamter ist,

hat, wie ichjetzt erfahre, viel Schulden. Trotz vieler
Mahnungen hat ermir bis jetzt meine Forderung
nicht bezahlt. Seine Frau hat mir aber erzählt, daß
sie sich ein Eigenheim bauen wollen und bei der
BeamtensHeimstättensGesellschaft in B. sparen» Ich.
habe ihm daraufhin mit Vfändung cseines Bauspar-
vertrages gedroht. Er meinte, ich sol e das nur ruhig
tun, ich mache mir nur Unkosten, weil. so etwas
unpfändbar ist. « A. K. in N. Bez. Bresl.

Antwort: Sie beabsichtigen, wenn wir recht
verstehen, die Ansprüche Ihres Kunden aus einem
Bausparvertrage mit der Beamtenheimstättengesells
schaft aus Kündigung und Auszahlung des Gut-s
habens zu psänden. - · « - .

Grundsätzlich sind zweckgebundene Forderungen

 

nicht pfändbar. Das sind solch-e Forderungen, bei
denen die Leistung an einen anderen als den ur-

sprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung
ihres Inhalts erfolgen kann. Ob der Bausparvertrag»
eine solche Forderungerzeugt oder nicht, ist sehr
umstritten. Das Neichsgericht hat sich mit dieser
Frage mit verschiedenstem Ergebnis befaßt.
Wir würden Ihnen trotzdem, nachdem Sie einen

vollftreckbaren Titel erlangt haben, zur Vfändung
raten. '
Zwar sollen die von Ihrem Kunden in Erfüllung

des Bausparvertrages regelmäßig geleisteten Ein-
— zahlungen ihm in späterer Zeit ein Darlehn zur
Ausführung eines Hausbaues sichern. Daraus allein-
kann aber noch nicht auf eine vollständige Zweck-
gebundenheit der Forderung Ihres Schuldners ge-
schlossen werden, denn die Hergabe des in Aussicht
gestellten Darlehns ist nicht nur davon abhängig,
daß Ihr Kunde die Nastenzahlungen pünktlich lei-
stet, sie ist vielmehr auch dadurch bedingt, daß die
weitere Finanzierung des Baues gesichert und seine
Ausführung und Fertigstellung mit Bestimmtheit-
zu erwarten ist. Solange diese Sicherheiten nichtv
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feststehen, kann also von einer Zweckgebundenheit
der eingezahlten Sparraten nicht die Rede fein.
Aber noch ein anderer Grund stützt unsere An-

sicht. Wollte man die Unpfändbarkeit solcher Spar-
einlagen annehmen nur deswegen, weil zu einem
Völlig ungewissen Zeitpunkt vielleicht einmal die
Zweckgebundenheit dieser Spareinlagen eintreten
könnte, dann wäre jedem Bausparer ja dieMögs
iichkeit gegeben, sich in größtem Umfange-unmünd-
bar zu machen. Daran kann auch nichts die Tatsache
ändern, daß in einem besonderen ,,Gesetz über die
Abtretung von Beamtenbezügen zum Heimstätten-
bau“ vom 30. 6.-1927 gewisse Bevorrechtigungen
geschaffen worden sind. «

875. Eine zweite Bäckerei wird übernommen.

F ra ge: Hatte bereits eine Pachtbäckerei, die ich
aber abgegeben habe, um eine andere zu überneh-
men. Nun hat mir mein voriger Berpächter die alte
Bäckerei wieder angeboten, aber zu bedeutend gün-
stigeren Bedingungen, weil der nächste Pächter dort
kein Auskommen fand.- Besteht nun irgend ein Ber-
bot, eine zweite Bäckerei als Betrieb oder Filiale
zu übernehmen? Ich würde gern beides betreiben.

A. L. in S. Bez. OS.

Antwort: Wenn Sie zu Ihrer jetzigen Bäk-
kerei eine zweite Bäckerei hinzunehmen, dann er:
weitern Sie damit die Leistungsfähigkeit und den
Umfang Jhres Gesamtunternehmens. Dazu brau- -
chen Sie eine vorherige Genehmigung des Getreides
wirtschaftsverbandes Schlesien in Breslau, Neu-
dorfstraße 36.

Das gilt auch, wenn Sie die zweite Bäckerei unter
Stillegung der Backstube in eine bloße Verkaufs-
stelle verwandeln. Für eine solche Umwandlung
brauchen Sie aber jetzt keine weitere Genehmigung
lt. Einzelhandelsschutzgesetz mehr, wie sie früher
notwendig gewesen ist. Sofern die Backstube aber
erst einmal mehr als unerhebliche Zeit stilliegt, kön-
nen Sie diese nicht mehr nach Belieben wieder in
Gang fegen, sondern brauchen dazu wieder eine
weitere Genehmigung des Getreidewirtschaftsvers
-,bandes! Außerdem müssen Sie sich über die Um-
wandlung der zweiten Bäckerei in eine Verkaufs-
stelle mit dem Berpächter einig sein, sonst sind auch
zivilrechtliche Schwierigkeiten zu erwarten.

 

· 876. Handwerker und Künstler?
F rage: In unserer Stadt arbeitet ein Konser-

vator, der hauptsächlich Tiere ausstopft, mitunter
aber auch nur Bälge abzieht und herrichtet. Er ist
sMitglied der Reichskulturkammer und zahlt Bei-
träge- an die Fachschaft Präparatoren. Es ist nun
die Frage aufgekommen, ob« sich derselbe auch zum
Handwerk anzumelden hat, also der Kürschner-Jn-
nung angehören muß. Der Betreffende lehnt dieses
ab mit der Begründung, er übe kein Handwerk im
üblichen Sinne aus, sondern eine-mehr künstlerische
Tätigkeit. Bitte um Stellungnahme

« E. L. in S. Bez. BresL

A n tw o rt : Künstlereigenschaft (und Kulturkams
merzugehörigkeih und Handwerkereigenschaft schlie-
ßen einander nicht aus. Unter geeigneten Umstän-
den kann beides gegeben sein, was dann auch die
Erfüllung der beiderseitigen Organisations-

,,Schlesiens Handwerkn ‚ Seite M

verpflichtungen bedingen würde. (Bergl. Erlaß des
9111319111111». 11.2.35 V 2190/35 und Hartmann,
neues Handwerksrecht II/III, 2. Aufl. S. 33).

Unstreitig gehört die Tätigkeit der Präparatoren
und Tierausstopfer zu denjenigen Gewerben, die
handwerksmäßig ausgeübt werden können (vgl.
911.34 des Verzeichnisses des NWiMin, Reichs-
anzeiger Nr. 287 v. 8. 12. 34). Ebenso unstreitig
können beide Tätigkeiten aber auch in durchaus
künstlerischer —- also überhaupt nicht gewerblicher —-
Weise ausgeübt werden, was ja auch am besten
dadurch bewiesen wird, daß innerhalb der Reich-Es
kulturkammer eine besondere Fachschaft besteht. Die
neuzeitliche Tierpräparation ist mitunter sogar schon
bis zu außerordentlichen künstlerischer Höhe ge-
diehen (z. B. in der sogenannten Dermoplastik, wo
die präparierte Tierhaut auf nach den Regeln der
Bildhauerkunst modellierte oder geschnitzte Unter-
körper aufgezogen wird).

Wenn sich nun ein unstreitig in der Haupt-
sache künstlerisch tätiger Präparator und Tieraus-
stopfer auch mit rein handwerksmäßigen Präpara-—
tions- und Ausstopfarbeiten,. sowie der Fellpräpas
ration ohne Herstellung plastischer Form befaßt, so
kann der Fall eintreten, daß er neben seiner Künst-
lereigensschaft auch in wesentlichem Umfange das
einschlägige Handwerk ausübt, und dann ift er.
natürlich in die Handwerksrolle einzutragen und
wird dadurch auch Mitglied der zuständigen Jn-
nung, ganz als ob seine Künstlereigenschaft daneben
gar nicht bestünde. Organisationsruhe besteht zwi-
schen Handwerk und Künstlertum nicht. .

Ob die Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle gegeben sind, ist Tatfrage und nur
von Fall zu Fall nach Art und Umfang der Hand--
werkstätigkeit zu entscheiden. Möglicherweise wider-
spricht der Betreffende sogar einer ihm von der
Handwerkskammer mitgeteilten Eintragungsabsichtz
und dann ist die Frage der Handwerkereigenschaft
und Eintragungspflicht überhaupt1m Verwaltungs-
verfahren zu klären. Wie die Entscheidung dabei
ausgallen wird, kann nicht allgemein vorausgesagt
wer en .

877. Das Pflegerind.

Frage: Frage ergebenst an, ob ein kinderloser
Steuerzahler, der ein Kind aus seiner Verwandt-
schaft aufnehmen will, von der Steuerzahlung Kin-
derloser befreit wird und ob etwa die Eltern des
Kindes, die alsdann kinderlos würden, zur Steuer-
zahlung herangezogen werden könnten.

W. in G. W. Bez. BresL

Antwort: Sie können u. U. in den Genuß
der Einkommensteuerermäßigung dadurch gelangen,
daß Sie ein verwandtes Kind in Ihren Haushalt
aufnehmen. Gemäß § 32 eiff. 2 des Einkommen-
steuergesetzes gelten als inder im Sinne des
Steuergesetzes neben den Abkömmlingennur noch
Stief-, Adoptiviss und Pflegekinder und deren Ab-
kömmlinge.

Eine Pflegekindschaft kann nur angenommen wer-
den, wenn es sich um ein samilienartiges, auf die
Dauer berechnetes, auf sittlicher Grundlage be-
ruhendes Verhältnis handelt. Die familienahnliche
oder familienariige Gemeinschaft muß sichin wirts-
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schaftlicher Zusammengehörigkeit (Aufnahme des
Kindes in den Haushalt des Steuerpflichtigen) und
in wirtschaftlicher Verantwortung des die Pfleg-
schaft Uebernehmenden für das Kind (Unterricht, -
Ausbildung usw.) äußern. . _

Das Kind kann natürlich nur in einem Haus-
halt steuerermäßigend wirken.
J

‚5.

878. Fahrlässige Absperrung.
F rage: Wir hatten im Oktober vorigen Jahres

eine Klosettanlage montiert. Um den W.asserlei-
tungsanschluß herzustellen, mußte, unser Monteur
das Wasser absperren. Der Wassermesserschacht be-
findet sich in einem Aktenraum am Fenster, also
in einem wenig zu belaufenden Raume. Die Büro-
angestelltenihatten bereits Dienstschluß und so-hatte
unser Monteur das Wasser abgesperrt, vor den
Schacht jedoch feinen Schemel als S chutzs gestellt.
Trotzdem die Angestellten bereits das Büro ver-
lassen hatten, ist der Inhaber nochmals in den
Aktenraum gegangen und in den Wassermesser- 
schacht gefallen, obwohl ein Schemel als Schutz ·
davor stand. Wie Sie nun aus beiliegendem Schrei-
ben ersehen, will der Inhaber die Arztkosten von
uns zurückerstattet haben. Wir bitten Sie höflichst
um Mitteilung, wie wir uns in diesem Falle zu
verhalten haben. E. W. in B. Bez. Bresl.

Antw ort: Wir müssen leider Ihre Vrozeßaus-
sichten sehr ungünstig beurteilen. Einmal ist ein
Schemel kein geeignetes Absperrmittel in einem
Büroraum. Denn wenn z. B. im Finstern jemand
an diesen Schemel anstößt, glaubt man im Augen-
blick wohl nicht, daß sich hinter ihm ein Loch be-
findet, in das man abstürzen kann, sondern man
meint wohl mehr, daß er versehentlich im Wege
stehen gelassen wurde. Des weiteren kann man sich
nicht damit entschuldigen, daß man erst nach Büro-
schluß angefangen hat zu arbeiten. Es ist durchaus
üblich, daß auch nach Büroschluß entweder eine
Bedienungsfrau ihre Arbeit beginnt oder« Ange- .

. stellte Ueberstunden machen oder; der Chef selbst
noch arbeitet. Wir wollen annehmen,“ daß Sie Ihre
Verpflichtungen durch den rechtzeitigen Abschluß
einer Haftpflichtversicherung abgemildert haben.

Iedenfalls haften Sie gemäß § 278 BGB. be-
dingungslos für das Verschulden Ihres Gehilfen.
Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin,
daß dann, wenn Ihren Auftraggeber ein Mitver-
schulden treffen sollte, er selbst gemäß § 254 BGB.
einen Teil des entstandenen Schadens tragen müßte. ·
Im Ginzelfalle kann nur der Richter die ange-
messene Teilung festsetzen. Wir raten Ihnen daher
zu einer (Einigung bezw. zur sofortigen Bekannt-
gabe des Schadens an die Hastpflichtversicherung

879. Tankstellenbauer. »

Frage :- Seit 12 Iahren bin ich ununterbrochen
mit der Reuerrichtung und Instandhaltung der jetzt
so wichtigen Tankanlagen beschäftigt.

1932 legte ich die Meisterprüfung als Maschinen-
bauer ab, da ich bis zu diesem Zeitpunkt überwie-
gend im Maschinenbau tätig war.

Ich bin der einzige TankstellensInstallateur in
, am Schlesien, . der die· Meisterprüfung abgelegt
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ihatte und sich nur allein auf diesem Gebiet
betätigt. »

Trotz meiner modernsten Niontage-Ausrüstung,
welche die Technik zu bieten vermag und trotz aller
im Laufe der langen Iahre erworbenen Kenntnisse
habe ich stets durch Vorlegen meiner Handwerks-
karte besonders bei Behörden, mit unliebsamen
Vorkommnissen zu kämpfen, da die (Eintragung in
der Handwerkskarte mit meinem Vollberus nicht .
übereinstimmt. «
Da das große und technisch hochentwickelte Tank-

stellennetz mit der· ständig anwachsenden Motorisie-
rung auch Schritt halten muß, werde-n mir des
öfteren Aufgaben gestellt, welche mit den Kennt-
nissen eines Wasser- oder GassInstallateurs fast
gar nichts gemeinsam haben. , ·

Ist es ohne weiteres möglich, daß mein jetziger
Vollberus mit der Bezeichnung als Tankst"ellen-In-
stallateur oder Tankstellenbauer in die Handwerks-
karte eingetragen werden kann oder muß ich,mich
einer nochmaligen Meisterprüfung unterziehen?
Durch die Ausschaltung der noch ungeprüften

Tankstellenbauer hat dieser Beruf eine gute Zukunft.
S. B. in B.-R. Bez. Bresl.

Antwort: Reichen Sie« Ihre Handwerkskarte
zur Abänderung bezw. Vervollständigung bei Ihrer
Handwerkskammer ein, damit dieselbe eine zusätz-
liche Bezeichnung ,,Tankstellenbauer« in die Hand-
werkskarte einträgt. Gegen diesen Zusatz sind keiner-
lei Bedenken zu erheben.

880. Iugendschutz

und Mehrarbeit in Landhandwerken.
Frage: In .Handwerksbetrieben, die vorwie-

gend für Zwecke der Landwirtschaft tätig sind, darf
man doch die Tagesarbeitszeit von März bis Okto-
ber bis 10 Stunden ausdehnen. Wie ist das nun
mit den Lehrlingen, besonders denen unter 16 Iahss
ren? Da haben wir doch das neue Gesetz.

. A. T. in G. Bez. Bresl. .

Antwort: Es ist richtig, daß eine solche VI-«
längerung in vielen Bezirken besteht. Das Iugend-
schutzgesetz geht als Reichsgesetz (und neueres Ge-
setz) jedoch allen älteren Rechtsnormen und allen
bezirklichen Regelungen vor. Nach dem Iugend-
schutzgesetz ergibt sich folgendes: w —
Die tägliche Arbeitszeit der Iugendlichen darf

acht Stunden, ihre Wo narbeitszeit achtund-
vierzig Stunden nicht über chreiten (§ 7). sDas ist
der Rormalfall.
Die Beschäftigung von Iugendlichen über diese

Zeit hinaus kann gem. § 1.1· des Iugendschutzs
gesetzes vom Gewerbeaufsichtsamt auf Antrag ge-
nehmigt werden, jedoch nur für Iugendliche
üb er 16 Iahre und nur bis zu 10 Stunden täg-
lich. bezw. 54 Stunden wöchentlich und auch nur
dann, wenn aus dringenden Gründen des Gemein-
wohls (Mehrarbeit erforderlich ist.

Eine Ueberschreitung der achtstündi en Tages-
arbeitszeit bei Iugendlichen unter 16 ahren kann
überhaupt nicht genehmigt werden, sie kommt also.
selbst aus dem Gesichtspunkte des verstärkten Ar-
beitseinsatzes in den für die Landwirtschaft tätigen
Handwerksbetrieben nie m a l s in Frage.
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Amtsgericht, Zimmer 212. Verhandlung in Sa-
chen Zumpe gegen Kugelblitz. Die Atmosphäre kocht.
Den Parteien stehen die Zornesadern auf der
Stirne, und der Amtsgerichtsrat ringt die Hände
unter dem grünen Tisch. Die anderen Anwesenden
möchten die Hände auch ringen — wenn sie"könn-
ten. Leider ist es dazu viel zu eng: Die nächsten
sechs Verhandlungen stehen auch noch- an ——— wer
weiß, wann sie drankommen. «

 
Was ist da eigentlich los? Nun, Kugelblitz hat«

eine Erbschaft gemacht. Eine hübsche, kleine Villa.
Bloß scheußlich veraltet. Da hat er den Zumpe ge-
rufen, Sie kennen ihn doch, Gottfried Zumpe,
Klempnerei und Jnstallation. Na, und der sollte
ihm mal Vorschläge machen für eine bessere Was-
serv-ersorgung, neues Badezimmer und so. Zumpe
ist Feuer und Flamme gewesen. Bloß mal alles
durchgehen und besprechen, dann wird er mit wun-
derschönen Ideen aufwarten.’ ·
Zumpe hat auch aufgewartet. stach drei Tagen

ist er wiedergekommen, die Mappe voll Zeichnun-

 
gen und Anschlägen, hat sich sehr auf den großen .
Auftrag gefreut. Kugelblitz hat sich das alles an-
'gefehen, hat sich auch schön bedankt, aber er will
sich die Sache nochmal überlegen. Man muß doch
auch mit der Frau Gemahlin sprech-en. Der Frau
Gemahlin war alles recht —- bloß, dann sind die
lieben Verwandten gekommen. Die aber haben in
erster Linie über den Preis gemeckert. Was denn,
Kugelblitz kann doch wohl noch Konkurrenzangebote
einholen? Da hat er sich noch ein paar Jnstallateure
kommen lassen. hat ihnen Zumpe’s Entwürfe gezeigt
und hat sie Angebote machen lassen. Diese Angebote
sind dann billiger gewesen. Erstens, weil Angebote
unter s o l ch e n Umständen im m e r billiger sind,-
und zweitens, weils die. Konkurrenten ja. Zumpe’s
Planungsarbeit nicht noch-mal machen brauchten.
Als Iumpe bescheiden anfragt, wie es um den Auf-
trag flieht, ist der schon an einen anderenvergeben.
Da hat Zumpe den Kugelblitz zu allen Teufeln

gewünscht und hat gegrübelt, wie er. ihm ein Ding
versetzen könnte —- für diese Gemeinheit, wies er’s
nennt. Da sitzt man drei halbe Nächte und klügelt
dem Manne eine neuzeitliche Anlage aus, damit

(
‘
n

 

sich ein anderer ins gemachte Bett setzt und dann
den Auftrag darauf erhält! Ha -— Kugelblitz
muß den Anschlag bezahlenl Zumpe schreibt eine
‘Rechnung: »Für Beratung und Ausarbeitung Ihrer
Wasseranlage —- 85,—- NM.« Das hat wieder
dem Kugelblitz nicht eingeleuchtet. Alle Angebote
Tonnen nicht zum Auftrage führen. Angebote sind 
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um bezahlt den Kostenanltlllagi
überhaupt immer unverbindlich. Man ist auch Kauf-
mann und weiß Bescheid. Zumpe kriegt seine Rech-
nung zurück .—— mit ein paar hochnäsigen Randbes
merkungen. Seine weiteren Briefe bleiben unbe-
achtet. Da hat Zumpe eben geklagt. Alles weitere
siehe oben,
Es kommt hier nicht einmal so sehr auf die

Rechtslage an. Aber wenn wir uns schon einmal
damit befassen, wollen wir die auch untersuchen.
Es gibt im Handwerk Fälle, wo Planungsarbeiten
grundsätzlich berechnet werden müssen, und es
gibt andere Fälle, wo die Berechnung solcher Ar-
beiten angemessen ist. Nämlich immer dann,
wenn der Jnteressent mit dieser Planung ein selb-

. ständiges «Wertobjekt erwirbt, das ihm anderweitige
Ausgaben erspart, und sei es auch nur dadurch,
daß ein anderer Unternehmer diese Planungsarbeit
jetzt nicht nochmals zu machen braucht, sondern sie
zur Benutzung erhält und dadurch billiger sein
kann —— den Vorteil davon hat doch auch der Jn-
teressent. .

Zunächst erfüllt keineswegs jedes Angebot die
Voraussetzungen einer selbständig zu wertenden
Planungsarbeit, aber wenn das auch diesmal durch-
aus der Fall ist und wir deswegen geneigt sind,·
unserem Freunde Zumpe einen Anspruch gegen
Kugelblitz zuzuerkennen, befriedigt dieser Ausweg
doch noch. keineswegs! "
Machen wir uns nichts vor: Dies e Forderung

ist in erster Linie ein Nacheakt, und gRacheatte sind
immer unfair. Selbst wenn sie gelingen, bleibt da-
von stets etwas an unserem gute Rufe hängen.
Zumpe wollte nicht so sehr seine tatsächlich geleistete
Arbeit vergütet sehen, sondern er verlangt diese
Vergütung deswegen, weil ersden Auftrag nicht be-
kommen hat. Hätte er ihn bekommen, wäre von die-
ser Arbeit keine Rede mehr gewesen. Zumpe selbst
hätte gesagt: »Das gehört dazu. Jst mein Beruf.«
Dann aber hatte der Kunde keine Ahnung davon,
daß Umstände eintreten könnten, unter denen er
die so freudig geleistete Planungsarbeit Zumpe’s
bezahlen müßte. Was versteht ein Kaufmann
von dem großen Unterschied zwischen einem Ange-
bot über eine Handelsware und einem Handwerks-
angebot über eine einmalige, ganz den Umständen
des Falles angepaßte Leistung? Hätte er die Mög-
lichkeit einer Bezahlung der Planungsarbeit ge-
kannt. dann hätte er- nach dem zu erwartenden Preise
gefragt. Er hätte vielleicht sogar erklärt: „wachen
Sie vorläufig keine Zeichnungen und fertig aus-
gearbeiteten Angebote,s sondern nennen Sie mir
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einstweilen erst einen ganz überschläglichen Vreisi«
Oder er hätte Zumpe bald gesagt, daß er noch an-
dere in Wettbewerb ziehen will und hätte ihn ge-
fragt,- ob er die nötigen Ausarbeitungen under-bind-
lich machen möchte —- sonst hätte er vielleicht ‚für
-3umpe’s weitere Bemühungen gedankt. Nicht gerade
fein, aber doch eben möglich und alltäglich! «
Nun fühlt sich Kugelblitz überrumpelt. Das ver-

härtet sein Gemüt, nun läßt er sich verklagen und
kämpft mit edlem, sportlichem Ehrgeiz. Wir wollen
uns mal aufs Vrophezeien einlassen: Kugelblitz
wird sicherlich verurteilt werben, denn er hat Zum-
pe’s Vlanungsarbeit nicht nur eingestandenermaßen
empfangen, sondern auch gen utzt.. Aber Zumpe
wird keine 85,—- NM. zugesprochen kriegen, denn
er hatte keinen A uftr a g, eine bezahlte Vlanung
vorzunehmen. Es handelte sich auch keinesfalls um
eine Leistung, die immer und unter allen Umstän-
den nur gegen eine Vergütung zu erwarten war,
dazu ist diese Materie viel zu vielseitig. Also wird
nur ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung anerkannt werden, und der wird vielleicht
knapp die Hälfte ausmachen. Diese Hälfte wird sich
für Zumpe noch dadurch verringern, daß.man ihm
einen Teil der Kosten aufbrummen wird,. und viel-
leicht wird der Richter Zumpeis Verhalten oben-
drein noch. in mancher Hinsicht tadeln.

- Zumpe wird sich ärgern und Kugelblitz wird in
Zukunft auf alle Handwerker wild sein. »Nichts
als Ueberraschungen erlebt man mit diesen Leu-
tenl« Kugelblitz wird das auch allen seinen Freun-
den erzählen. Und das ist schlimm für uns.

Rechtslage hin und her —- es ist gerade hier mit-.
unter eine Doktor-frage für gewiegte CRechtßtenner,
welcher Anschlag schon als selbständig zu wertende
Planungsarbeit anzusehen ist, und welcher andere
Anschlag noch als gewöhnliches Angebot betrachtet .
werden muß bei dem die Möglichkeit, den Auftrag
nicht zu erhalten, einfach zum Unternehmerrisiko
gehört. Es gibt keine kurze Formel, nach der man
die beiden Kategorien immer so sicher voneinander

- abgrenzen könnte, daß Vrozeßüberraschungen aus-
geschlossen sind, ganz abgesehen davon, daß solche
Prozesse auch immer auf uns zurückfallen —- sie
mögen ausgehen, wie sie wollen.

·Wie soll sich Zumpe also in Zukunft richtig ver-
halten? Nun, nicht anders, wie er es unter den
gleichen Umständen auch wünschen würde: Er soll
vorher sagen, was bezahlt werden muß, das-soll
er dann aber immer berechnen, ob er nun den
Austrag erhält oder nicht. «

« Wendet Zumpe ein: »Wenn ich den Herrn Ku-
gelblitz sofort darauf hingewiesen hätte, daß er mir
Vlanung und Angebot auf alle Fälle bezahlen muß,
dann hätte er mich gar keins machen lassen. Der
hätte mich doch glatt nach Hause geschickt und ge-
meint, fdann käme · eben ein anderer, der nicht so-

· aufs Geld versessen ist1«

,,S-h"ikii2iks-Y«apas»rs

“fein: Der Weg des Hintergedankens. Vorhersfein

« den Kunden

  
— lichen Betrieb und führte ihn ununterbrochen weiter.
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Das kann stimmen. Aber hier muß man ehrlich
sein vor— sich selbst und Farbe bekennen. Will man
sich nun auf die Gefahr hin, ohne Erfolg zu
bleiben, mit allen Qmitteln, die hier eben nötig sind,
um den Auftrag bemühen, oder will man vor allem
sicher gehen und-bezahlt haben, was zu bezahlen
ist? Beide Wege stehen uns offen, ‚nur der dritte
sollte anständigen Handwerksmeistern verschlossen

geschwiegen, und hinterher die. Forderung präsen-
tiert —- wenn es gerade paßt. -- " « - J Z
Es ist möglich, daß. uns eine.kommende, geläu-

terte Geschäftsmoral eine solch-e Entscheidung er-
spart, denn es istgewiß: Der Handwerker ist dabei
immer der Leidtragendez Solange wir das aber nicht
ändern können, müssen wir es als eine der mancher-
lei Widrigkeiten tragen, mit denen eben auch das
Leben eines -- seibständigen Handwerkers gesegnet ist
Und solange müssen wir es uns um unserer Selbst-
achtung und unseres guten, handwerklichen Nuer
willen auch zum Gesetz machen

nur solche Anschläge und Plauungsarbeiten
-be3ahlt zu « verlangen, v or deren Beginn wir

auf ihre Entgeltlichkeit ausm
sam gemacht haben. «
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Bild-: Bildarchiv «
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Dem im 82. Lebensjahr stehenden Tischlermeister
Hermcmn Hirt in Bad Schwarzbach im errgeb
ist es vergönnt, am 1. Aiai d. Js.-sein.·«65jähriges
Berufsjubiläumazu feiern. ‚ - _ «
Der Jubilar steht heute noch rüstig an der Hobel-

bank. Am 22t. November 1857 in Bad Schwarzbach
geboren, besuchte Hirt die dortige Schule und er-
lernte bei seinem Vater das Tischlerhandwerk. Nach
dem Tode seines Vaters übernahm er den väter-

Da auch sein Großvater Tischlermeister war, wird
das Tischlerhandwerk bereits über 100 Jahre in der
Familie ausgeübt. Die Handwerkskammer Liegnitz
ehrte den schlesischen Handwerksveteran bereits durch
ein besonderes Glückwunschschreiben.
Möge dem Jubilar ein recht sonniger Lebens-4

abend beschieden sein. ·
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zum Führergeburtstag:

.. Beuielnosinell
m liandmerlnliammek zu Breslau.

tages, hielt Landeshandwerksmeister und Hand-
werkskammerpräsident m. d. G. b. Parteigenosse
Peterzelt mit der Gefolgschaft der Handwerks-
kammer Vreslau einen Betriebsappell ab.
Nachdem ein gemeinsames Kampflied die Feier

eröffnet hatte, ergriff der Landeshandwerksmeister
kund Handwerkskammerpräsident das Wort. Aus-
gehend Von dem großen Anlaß, dem 50. Geburts-

 
tage unseres ‑ Führers i und Reichskanzler-T sprach-«
C{Sarteigenbffe"Jlneteiäelt auch von dem -Beispiel,« das
wir uns bis ins 5
Wirken des Führers nehmen müssen und unter-
strich zum Schlusse, daß er jeden Gefolgschafts-

auch danach würdigen werbe, wie er sich bemüht,
alles Trennende zwischen denen zu überwinden, mit
den er in gemeinsamer Arbeit an unserem Werke
zusammenzustehen ‚hat.
- Anschließend konnte der Landeshandwerksmeister
und Kammerpräsident zwei-verdienten Gefolgschafts-
angehorigen Auszeichnungenüberreichen, und zwar
demsSyndikus Dr. «Maciejewski das Silberne
Ehrenkreuz für 25jä rige Tätigkeit im öffentlichen
Dienst und dem wis enschaftlichen Assistenten List
die Erinnerungsmedaille an den 13.- März 1938-.
Acht Jnspektorenanwärter empfingen aus den

Hunden von Parteigenossen Peterzelt die Zeugnisse
uber die bestandene Prüfung. Sodann legten die
noch nicht verpflichteten Gefolgschaftsangehörigen
Ihr Treuegelöbnis in die Hand des Landeshand-
wertsmeisters und Kammerpräsidenten ab.
Vieran verbreitete sich 1. Syndikus Dr. Kling -'

in or in launiger Weise über die SBorbereitun en
zur Kameradschaftsfahrt der Handwerkskammers e-
folgschaft anläßlich des Ta es der deutschen Arbeit.
Diese Fahrt wird die Ar eitskameraden mit der
Gefolgschaft der »..Schwestergkammer Frankfurt
a. O. zusammenfülsren und« daher auch der Ver-

 

 

 

tiefung der beider eitigen Beziehungen und dem
Meinungsaustausch über die praktische Kammer-
aIsbeit dienen. « . «
Das dreifach-e »Sieg-Heil««"auf den Führer und

der gemeinsame Gesang unserer . Nationalhyinnen
schlossen den Appell ab. "

flustaulilimerliltosse · für fetter.
»Rach der Anordnung 50 des Reichsbeauftragten

fur Lederwirtschaft Vom 22. _4. '39 „(‘R. Anz. Nr. 92)
kann die Ueberwachun sstelle für Lederwirtschaft
bestimmen; daß Austauxfchwerkstoffe für Leder nur
mit ihrer (Einwilligung hergestellt, in den Verkehr
gebracht oder verarbeitet werden dürfen. Hiersteller
“Ph. Austauschwerkstoffen für Leder aller Art haben
W) bei der Ueberwachungsstelle (“Berlin W 9,
Potsdamerstn 5) zu melden und anzugeben, welche

  

szchlesiexnsgandverki

Am 19. April, dem Vortage des Führergeburtss ‑

Ieinfte täglich am Leben und

angehörigen nicht nur nach seiner Leistung, sondern -

Seite M-

wemW-
und Sie haben den Bestellzettel am Ende des

Heftes in der Hand. Aber nun werben Sie auch

einen neuen Vezieher für ,,Schlesiens Hand-.-

wert“, den guten Kameraden aller Handwerks-is
meister. . ,  
lSe größer die Auflage, desto mehr tänn dem
einzelnen Leser geboten werden. Kleiner Weißen,

große-r Umsatz. Was für Sie-gilt; das gilt auch-.

für uns. Ver-gessen Sie uns nicht! « z

In treuer Verbundenheit Ihr

,,Schlesiens Handwerks-—
 

 

 

Leistungsfähigei sililesiltlles Handwerk
Hervorragendes Ergebnis der schlesifchen Leistimgsg

schau im 2._ ännbtverferinettfambf._ «
Die im Rahmen des 2, Handwerkerwettkampfes

in Breslau eröffnete Leistungsschau gibt ein vor-
trefsliches Bild von der hohen Leistungsfähigkeit
des schlesischen Handwerks und stellt darüber hin-
aus den am Wettbewerb beteiligten 44240 Meist-ern
und Gesellen das beste Zeugnis aus. Jn den hellem:
schmücken Räumen des Breslauer Berufsers
ziehungswerkesderDAF sind jetzt rund 600 Anss-ly
beiten ausgestellt. «

Meisterliches Können zeigen besonders die Holz-
vschnitzer und das Glasschleiferhandwerk. Ihre Ars«
betten sind künstlerisch so vollendet und sachlich so
gekonnt, dasi sie mit berechtigten Aussichten zum
Neichsentscheid in Frankfurt am Main gehen kön-
nen.- Auch die Maler lösten die ihnen von Dr.Todt
gestellte Aufgabe, Gaststätten und Tankstellen aus
der Reichsautobahn auszugestalten, in ausgezeich-
neter Weise. Die Kunstschmiede und Kunstschlosser

— haben daneben ganz famose Handwerksarbeit ges-,
leistet. Hand etriebene Schmuckteller, « rachwolle
Leu ten, sau er und exakt» verarbeitete üren mit
Be chalung u. v. a. m. können sich überall sehen
lassen. Das im vorigen Jahr in Frankfurt bestensk
bewährte schlesische Schneiderhandwerk hat auch -- die-

« fes Mal wieder Ausgezeichnetes geschaffen, dasselbe-s
gilt vom Photographenhandwerk und den Putz-I
ma erinnen. Viel Beachtung fand die Arbeit eines
Ele tromaschinenmeisters, der einen neuartigen Mo-
tor baute, der sich von 800 bis auf 2400 Umdrehuni"-.
Mr schalten läßt. Alle Arbeiten, die im weitesten

aße deutsch-e Rohstoffe Verwerten und sich sinn-
voll den Erfordernissen des Merjahresplanes ans“
passen, zeigen das aufwärtsstrebende Können des
schlesischen Handwerks Wieder einmal mehr be-
weist die Leistungsschau, daß meisterliches Können
und eine weltanschaulich richtige Haltung des Hand-
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nermenhungsuerbut siir stiillige siraststoffe
in vmnidullen

Die Anordnung der Ueberwachungsstelle für Mi-
neralöl voni 21.4.39 bestimmt, daß Omnibusse
mit Vergasermotoren und mehr als insge-
samt 16 Sitz-s und Stehplätzen im regelmäßigen
Fahrbetrieb nur noch mit gasförmigen Kraftstoffem
insbesondere Flüssiggas, betrieben werden dürfen.
Dies gilt ab1.0ktober 1939, im Lande Oesterreich
ab 1. 4. 1940.

Vorstehendes gilt nicht für Omnibusse, die ihren
regelmäßigen Standort in Orten unter 20 000 Ein-
wohner haben, sofern sich nicht im Umkreis von
10 Kilometern vom regelmäßigen Standort ein
Flüssiggaslager befindet. Ein Verzeichnis der Flüs-
siggaslager ist von der Neichsverkehrsgruppe Kraft-
fahrgewerbe, Berlin-Charlottenburg 2 311 beziehen.
Die vorstehende Ausnahme wird bei Errichtung

eines neuen Flüssiggaslagers im obigen Umkreis
nach dem vorstehenden Stichtage nach Ablauf dreier
Monate seit Bekanntgabe der Errichtung im Reichs-
anzeiger hinfällig.
In besonderen Fällen sind Ausnahmen von obi-

gen Vorschriften möglich. ·

 

 

üondwerltslmmmer Breslau
. Ungiiltigkeitserklärungen.

" Die Handwerkskarten nachstehender Personen sind
verloren gegangen und werden hiermit für ungültig
erklärt:
Mendel B erke nw a l d, Herrenschneider, Bres-

lan, Zimmerstraße 14, Karte 911. 35703, ausgestellt
am 1.2.1937,
Paul Kaps, Bäckermeister, Kanth, Krs. Bres-

lau, Karte 911. 11986, ausgestellt am 27. 2. 1936,.
Willi Mettig, Maler, Breslau, Hildebrandts

straße 28, Karte 911. 33051, ausgestellt am 22. 9. 36. _ -
Walli Kusche, Damenschneiderin, Jordans-

mühl, Krs. Neichenbach, Karte 911. 26098, ausge-
stellt am 14. 7.1936.

Breslau, den 24. April 1939.
Die Handwerkskammer zu Breslau.

,,Sch.lesiens Handwerk

- Seminargasse 1/3, statt.

reichte schriftliche Entschuldigungen unter Angabe

Januan desvamenstlmeiderlmndwerlki Breslau-
Die nächste

Quartals z Versammlung «
findet am Mittwoch, den 3. Mai 1939. abends
7 Uhr, im großen Saal des St.» Vinzenzhaufes.

20. Jahrgang, 911.171

Tagesordnung:
1. Jahresbericht. —
2. Jahresrechnung 1938/39.
3. Haushaltsplan 1939/40.
4. Vertrauensfrage der Obermeisterim ««
5. Voktrag über die Altersversorgung im Hand-

wer

6. Verschiedenes.

Bei der Wichtigkeit vorstehender Tagesordnung
ist es unbedingte Pflicht eines jeden Mitgliedes, an
dieser Versammlung teilzunehmen. 91111 bis späte-
stens 24 Stunden nach der Versammlung einge-

 

triftiger Gründe befreien vom Besuch derselben.
G. Barmhle Obermeisterin.

sentence-se meiner-sung
Verzeichnis der Lehrgänge 1938/39.

Tagseslehrgiinge mit vollem kTagesunterrichtr

  
Sattler 8. 5.—20. 5. 39
Damenschneider 26. 6.—.—29. 7.39 -
Schuhmacher 26. 6.-—-29. 7. 39 '
Tischler . 19. 6.—29. 7. 39 «
Buchbinder « 26. 6.———22. 7. 39
Schriftsetzer u.Drucker 12. 6.———22. 7. 39

Wander- und Sonderlehrgäng-e:
nach Bedarf.

Auskunft und Anmeldung-
Montag und Donnerstag von 10—18 Uhr.

s an den übrigen Werktagen von 10—-13 Uhr.

Die Leitung der Schlesischen Meisterkurse,
· Breslau 1, Klosterstraße 19

Fels-ims: 22601, Aehenstelle 2545.
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Karl Vater. Breslau 5.
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